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Aufenthaltsbeschränkung

§51

(1) Die Aufenthaltsbeschränkung kann zusätzlich zu einer 
Freiheitsstrafe und, wenn dadurch die Erreichung des Straf
zweckes wesentlich gefördert und auf eine Bewährungszeit 
von zwei. Jahren erkannt wird, auch zusätzlich zu einer Ver
urteilung auf Bewährung ausgesprochen werden. Ihre Anord
nung setzt voraus, daß es zum Schutze der gesellschaftlichen 
Ordnung oder der Sicherheit der Bürger geboten ist, den Ver
urteilten von bestimmten Orten oder Gebieten femzuhalten 
oder zum Aufenthalt in bestimmten Orten oder Gebieten zu 
verpflichten.

(2) Die Aufenthaltsbeschränkung soll dem Verurteilten 
durch die Beschränkung seiner Freizügigkeit die Gelegenheit 
zur Begehung weiterer Straftaten nehmen, die Fortsetzung 
seiner Beziehungen zu Personen, die einen schädlichen Ein
fluß auf ihn ausgeübt haben oder auf die er einen schädlichen 
Einfluß ausgeübt hat, verhindern und ihn in eine Umgebung 
bringen, die seiner kollektiven Erziehung und gesellschaft
lichen Entwicklung dienlich ist.

(3) Die zuständigen staatlichen Organe sind auf Grund des 
Urteils berechtigt, dem Verurteilten Verpflichtungen zum 
Aufenthalt in bestimmten Orten oder Gebieten aufzuerlegen.

§52

(1) Durch die Aufenthaltsbeschränkung wird dem Verur
teilten auf die Dauer von zwei bis fünf Jahren der Aufenthalt 
in bestimmten Orten oder Gebieten der Deutschen Demokra
tischen Republik angewiesen oder untersagt. In Ausnahme
fällen kann das Gericht die Aufenthaltsbeschränkung ohne 
eine Begrenzung ihrer Dauer aussprechen, wenn dies im In
teresse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung in bestimmten Orten oder Gebieten erforderlich ist. 
Neben der Verurteilung auf Bewährung darf die Dauer der 
Aufenthaltsbeschränkung die Bewährungszeit nicht über
schreiten.

(2) Die Dauer der Aufenthaltsbeschränkung kann durch 
Beschluß des Gerichts nach Ablauf von mindestens einem 
Jaht verkürzt werden, wenn der Verurteilte sich während 
dieser Zeit verantwortungsbewußt verhalten und durch be
sondere Leistungen bewährt hat. Die örtlichen Organe der 
Staatsmacht, die gesellschaftlichen Organisationen und unter

•ihrer Mitwirkung die Kollektive der Werktätigen können 
entsprechende Anträge stellen.

(3) Entzieht sich ein zu Freiheitsstrafe Verurteilter der 
Aufenthaltsbeschränkung, wird er nach § 238 bestraft. Wurde 
zusätzlich zu einer Verurteilung auf Bewährung die Aufent
haltsbeschränkung ausgesprochen und entzieht sich der Ver
urteilte dieser hartnäckig, kann die im Urteil angedrohte Frei
heitsstrafe vollzogen werden.

§53

Verbot bestimmter Tätigkeiten

(1) Das Tätigkeitsverbot kann zusätzlich zu einer Freiheits
strafe oder Verurteilung auf Bewährung ausgesprochen wer
den, wenn der Täter die Straftat unter Ausnutzung oder im 
Zusammenhang mit einer Berufs- oder anderen Erwerbstä
tigkeit begangen hat und es im Interesse der Gesellschaft 
notwendig ist, ihm die Ausübung dieser Tätigkeit zeitweilig 
oder für dauernd zu untersagen.

(2) Das Tätigkeilsverbot soll den Verurteilten an der Bege
hung weiterer Straftaten im Zusammenhang mit seiner Be
rufs- oder Erwerbstätigkeit hindern und bewußt machen, daß 
eine Berufs- oder Erwerbstätigkeit nicht zur Begehung von 
Straftaten mißbraucht werden darf

(3) Das Tätigkeitsverbot bewirkt, daß der Verurteilte die 
im Urteil bezeichnete Berufs- oder andere Erwerbstätigkeit 
für die festgesetzte Dauer nicht ausüben darf. Er darf sie auch 
nicht für einen anderen ausüben oder durch einen anderen für 
sich ausüben lassen.

(4) Bei schwerwiegenden Verstößen gegen das Tätigkeits
verbot erfolgt eine Bestrafung nach § 238. Wurde das Tätig
keitsverbot zusätzlich zu einer Verurteilung auf Bewährung 
ausgesprochen und handelt der Verurteilte diesem hartnäckig 
zuwider, kann die im Urteil angedrohte Freiheitsstrafe voll
zogen werden.

(5) Die Dauer des Tätigkeitsverbots beträgt mindestens ein 
Jahr und höchstens fünf Jahre und ist nach vollen Jahren zu 
bemessen. Bei Verurteilung auf Bewährung darf sie die Dauer 
der Bewährungszeit nicht übersteigen. Wird eine Freiheits
strafe von mehr als fünf Jahren ausgesprochen, kann Tätig
keitsverbot bis zu zehn Jahren und im Falle einer besonders 
schweren verbrecherischen Verletzung von Berufspflichten 
dauerndes Tätigkeitsverbot ausgesprochen werden. Das Tä
tigkeitsverbot wird mit Rechtskraft des Urteils wirksam; in 
Verbindung mit Freiheitsstrafe wird seine Dauer vom Tage 
der Entlassung aus dem Vollzug an berechnet.

(6) Die Dauer des Tätigkeitsverbots kann durch Beschluß 
des Gerichts verkürzt werden, wenn sein Zweck erreicht ist 
und der Verurteilte erhebliche Fortschritte in seiner Entwick
lung gemacht hat.

§54

Entzug der Fahrerlaubnis

(1) Der Entzug der Fahrerlaubnis kann durch das Gericht 
zusätzlich zu einer Strafe ausgesprochen werden, wenn der 
Täter als Führer eines Kraftfahrzeuges eine Straftat began
gen hat und es deshalb erforderlich ist, daß er zeitweilig von 
der Führung von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen wird.

(2) Die Dauer des Entzugs der Fahrerlaubnis beträgt min
destens drei Monate. Sie kann zeitlich begrenzt oder unbe
grenzt ausgesprochen werden.

(3) Der Entzug der Fahrerlaubnis kann durch Beschluß des 
Gerichts verkürzt oder aufgehoben werden, wenn der Zweck 
erreicht ist und der Verurteilte die Gewähr gibt, künftig die 
gesetzlichen Bestimmungen zu achten.

(4) Zur Gewährleistung der Sicherheit kann das zuständige 
Organ die Erlaubnis vorläufig entziehen.

.§55

Entzug anderer Erlaubnisse

(1) Wird in einem Strafverfahren festgestellt, daß wegen 
der Begehung einer Straftat die Voraussetzungen für eine 
dem Täter erteilte Erlaubnis nicht mehr bestehen, kann das 
Gericht zusätzlich zu einer Strafe den Entzug dieser Erlaubnis 
aussprechen.

- (2) § 54 Absätze 2 und 4 gelten entsprechend.

§56

Einziehung von Gegenständen

(I) Gegenstände, die zu einer vorsätzlichen Straftat be
nutzt werden oder zur Benutzung bestimmt sind oder die 
durch eine solche Tat erlangt oder hervorgebracht werden, 
können eingezogen werden. Ist die Einziehung dieser'Ge
genstände nicht möglich, können auch andere Gegenstände 
oder Werte, die an ihre Stelle getreten sind, eingezogen oder 
die Zahlung ihres Gegenwertes festgelegt werden. Die einge- 
zogenen Gegenstände werden mit Rechtskraft des Urteils 
Volkseigentum.


